
Dringlichkeitsantrag 1 

Antragsteller: Fußball und Begegnung e.V., Mitantragssteller:  

Betrifft: Finanzordnung §10 Ziffer 2a-d [neu] 

Antrag: Änderung der Anlage 1 Finanzordnung Zu § 10 Ziffer 2 a (in rot dargestellt) 

Begründung: 

Wie auch bisher, sollen die Beiträge für den Frauen- und Mädchenspielbetrieb geringer ausfallen als im 

Herrenspielbetrieb. Dies hat zum einen mit der strukturellen und damit auch finanziellen Benachteiligung von Frauen- 

Für Spielberechtigungen im Frauen- und Mädchenspielbetrieb reduzieren 

sich die Beiträge pro Spielberechtigung um 50%. 



und Mädchen zu tun, zum anderen soll dies den aktuell dringend notwendigen Anreiz für Vereine herstellen sich aktiver 

am Aufbau des Frauen- und Mädchenspielbetriebes zu beteiligen. Aktuell steht der Frauen- und Mädchenfußball mit 

einem sehr geringen Anteil der Fußballspielenden im Berliner Fußballverband dar. Um dieser Entwicklung entgegen zu 

wirken ist es wichtig Anreize für den Aufbau von Frauen- und Mädchen-Teams zu schaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


